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RS Vwgh 1987/9/22 86/14/0170
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §17;

ZustG §21 Abs2;

Rechtssatz

Ist eine Zustellung nicht ordnungsgemäß beurkundet, so hat doch die Behörde die Möglichkeit, auf andere Weise

nachzuweisen, dass der angefochtene Bescheid dem Adressaten in einer allen gesetzlichen Erfordernissen

entsprechenden Weise zugestellt wurde.
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